
 

b.b.h. Fortbildungswerk Steuern und Wirtschaftsrecht  Seite - 1 - 
 
 

 
 
 

BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

  
  
  

1. Einkommensteuer: Steuerfreiheit der Vorteile des Arbeitnehmers aus Han-
dynutzung 
Urteil vom 23.11.2022, Az: VI R 50/20  

2. Einkommensteuer: Behandlung von Pflegegeldern für die intensivpädagogi-
sche Betreuung von Jugendlichen 
Urteil vom 30.11.2022, Az: VIII R 13/19  

3. Einkommensteuer: AfA auf nachträgliche AK bei vorheriger Inanspruch-
nahme der Denkmal-AfA 
Urteil vom 15.11.2022, Az: IX R 14/20  

4. Einkommensteuer: Besteuerung eines Promotionsstipendiums 
Urteil vom 28.09.2022, Az: X R 21/20  

5. Abgabenordnung: Vorabentscheidungsersuchen zum Direktanspruch 
Beschluss vom 03.11.2022, Az: XI R 6/21  

 
 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. Einkommensteuer: Steuerfreiheit der Vorteile des Arbeitnehmers aus Handynut-

zung 
Urteil vom 23.11.2022, Az: VI R 50/20 
Die Erstattung von Telefonkosten für einen vom Arbeitnehmer abgeschlossenen Mo-
bilfunkvertrag durch den Arbeitgeber ist auch dann nach § 3 Nr. 45 EStG steuerfrei, 
wenn der Arbeitgeber das Mobiltelefon, durch dessen Nutzung die Telefonkosten ent-
standen sind, von dem Arbeitnehmer zu einem niedrigen, auch unter dem Marktwert 
liegenden Preis erworben hat und er das Mobiltelefon dem Arbeitnehmer unmittelbar 
danach wieder zur privaten Nutzung überlässt. 
 

  

2. Einkommensteuer: Behandlung von Pflegegeldern für die intensivpädagogische 
Betreuung von Jugendlichen 
Urteil vom 30.11.2022, Az: VIII R 13/19 
Pflegegelder, die für die intensivpädagogische Betreuung mehrerer Jugendlicher in ei-
ner Einrichtung i.S. des § 34 SGB VIII gezahlt werden, sind keine steuerfreien Beihil-
fen zur unmittelbaren Förderung der Erziehung. 
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3. Einkommensteuer: AfA auf nachträgliche AK bei vorheriger Inanspruchnahme 
der Denkmal-AfA 
Urteil vom 15.11.2022, Az: IX R 14/20 
1. Nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind bei der Vornahme von 
AfA nach § 7 Abs. 5 EStG grundsätzlich ab dem Jahr ihres Anfalls zusammen mit den 
bisherigen Herstellungs- und Anschaffungskosten des Gebäudes nach dem für diese 
geltenden Prozentsatz abzusetzen. 
 
2. Nimmt der Steuerpflichtige AfA nach § 7i EStG auf die Herstellungskosten für 
Baumaßnahmen zur Erhaltung eines denkmalgeschützten Gebäudes in Anspruch, er-
höhen die —nach Ablauf des Begünstigungszeitraums für AfA nach § 7i EStG ange-
fallenen— nachträglichen Anschaffungskosten eines im gleichen Gebäude befindli-
chen PKW-Tiefgaragenstellplatzes lediglich die Bemessungsgrundlage für den —nicht 
nach § 7i EStG begünstigten— Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten des 
Gebäudes, von dem der Kläger (weiterhin) AfA nach § 7 Abs. 5 EStG vornimmt. 
 

  

4. Einkommensteuer: Besteuerung eines Promotionsstipendiums 
Urteil vom 28.09.2022, Az: X R 21/20 
1. Leistungen aus einem Stipendium, die keiner gegenüber den sonstigen Einkünften 
i.S. von § 22 EStG vorrangigen Einkunftsart zuzuordnen sind, sind als wiederkehrende 
Bezüge gemäß § 22 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 1 bzw. Satz 3 Buchst. b EStG steuerbar, 
wenn der Stipendiat für die Gewährung der Leistungen eine wie auch immer geartete 
wirtschaftliche Gegenleistung zu erbringen hat (Anschluss an Senatsurteil vom 
08.07.2020 – X R 6/19, BFHE 269, 556, BStBl II 2021, 557, Rz 28 ff., 36). 
 
2. Die Anwendung von § 22 Nr. 1 Satz 2 Halbsatz 1 EStG setzt nicht die Feststellung 
voraus, dass der Stipendiengeber im konkreten Einzelfall keine steuerliche Entlastung 
hinsichtlich der Zahlungen an den Stipendiaten erfahren hat. 
 
3. Ein von öffentlicher und privater Hand gemeinsam finanziertes Stipendium ist je-
denfalls insoweit nicht gemäß § 3 Nr. 44 EStG steuerbefreit, als es unmittelbar von ei-
nem privatwirtschaftlichen Unternehmen, das nicht die Voraussetzungen des § 5 Abs. 
1 Nr. 9 KStG erfüllt, gezahlt wird. 
 

  

5. Abgabenordnung: Vorabentscheidungsersuchen zum Direktanspruch 
Beschluss vom 03.11.2022, Az: XI R 6/21 
Dem EuGH werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung zur Auslegung der 
MwStSystRL vorgelegt: 

1. Steht einem Leistungsempfänger mit Ansässigkeit im Inland ein sog. Direktan-
spruch gegen die inländische Finanzverwaltung entsprechend dem EuGH-Urteil 
Reemtsma Cigarettenfabriken vom 15.03.2007 – C–35/05 (EU:C:2007:167) zu, wenn 
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(a) dem Leistungsempfänger von einem Leistenden, der gleichfalls im Inland ansässig 
ist, eine Rechnung mit inländischem Steuerausweis erteilt wird, die der Leistungsemp-
fänger bezahlt, wobei der Leistende die in der Rechnung ausgewiesene Steuer ord-
nungsgemäß versteuert, 

(b) es sich bei der in Rechnung gestellten Leistung aber um eine in einem anderen Mit-
gliedstaat erbrachte Leistung handelt, 

(c) dem Leistungsempfänger daher der Vorsteuerabzug im Inland versagt wird, da es 
an einer im Inland gesetzlich geschuldeten Steuer fehlt, 

(d) der Leistende die Rechnung daraufhin dahingehend berichtigt, dass der inländische 
Steuerausweis entfällt und sich der Rechnungsbetrag daher in Höhe des Steuerauswei-
ses mindert, 

(e) der Leistungsempfänger aufgrund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen des Leistenden Zahlungsansprüche gegen den Leistenden nicht durchsetzen 
kann und 

(f) für den im anderen Mitgliedstaat bislang nicht registrierten Leistenden die Mög-
lichkeit besteht, sich in diesem Mitgliedstaat mehrwertsteuerrechtlich registrieren zu 
lassen, so dass er danach unter Angabe einer Steuernummer dieses Mitgliedstaats dem 
Leistungsempfänger eine Rechnung unter Ausweis der Steuer dieses Mitgliedstaats er-
teilen könnte, die den Leistungsempfänger in diesem Mitgliedstaat zum Vorsteuerab-
zug im besonderen Verfahren nach der Richtlinie 2008/9/EG zum Vorsteuerabzug be-
rechtigen würde? 

2. Kommt es für die Beantwortung dieser Frage darauf an, dass die inländische Fi-
nanzverwaltung dem Leistenden aufgrund der bloßen Rechnungsberichtigung die 
Steuerzahlung erstattet hat, obwohl der Leistende aufgrund der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens über sein Vermögen nichts an den Leistungsempfänger zurückgezahlt 
hat? 
 
  

 

 


